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Andreas van den Eikel

von White & Case

Grundstücksrecht. Noch nicht gezeugte
Personen können Inhaber einer
Grundschuld sein und sie erwerben. In
der Praxis wird eine solche Eintragung
die Verkehrsfähigkeit des Grundstücks
beschränken.

BGH, Beschluss vom 26. Juni 2025,
Az. V ZB 48/25

Auch ungezeugte Kinder
sind grundbuchfähig
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DER FALL

Eine Frau hatte zunächst ihre Tochter als
Erbin eingesetzt. Deren mögliche Kinder
bestimmte die Mutter zu Nacherben, die
erst nach demTod der Vorerbin zumZuge
kommen. Zugunsten der noch gar nicht
existierenden Nacherben wurde eine
Grundschuld über 187.000 Euro bewilligt.
Jahrzehnte später beantragte die inzwi-
schen mehr als 60 Jahre alte Tochter die

Löschung der Grundschuld wegen Un-
richtigkeit des Grundbuchs. Sie versi-
cherte an Eides statt, dass sie keine Kinder
habe. Das Grundbuchamt verlangte eine
Löschungsbewilligung von einem zu
bestellenden Pfleger. Da sie diese nicht
vorlegte, wurde die Löschung vom Amts-
gericht als auch vom Oberlandesgericht
verweigert.
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DIE FOLGEN

Vor dem Bundesgerichtshof scheiterte die
Frau ebenfalls. Der BGH bejaht in seiner
Entscheidung die bislang strittige Frage,
ob eine noch nicht gezeugte Person
grundbuchfähig ist. Mit Verweis auf den
historischen Gesetzgeber begründet er
dies damit, dass eine gesetzlich aner-
kannte Rechtsposition wie das Nacherbe
auch vor der Geburt dinglich gesichert
werden muss, selbst wenn die Rechtsfä-
higkeit erst mit der Geburt beginnt. Eine

Löschung der Grundschuld kommt nur in
Betracht, wenn entweder die inhaltliche
Unrichtigkeit des Grundbuchs nachge-
wiesen wird (§ 53 GBO) oder die Bewilli-
gung aller Betroffenen vorliegt. Ob die
64-jährige Vorerbin noch leibliche Kinder
bekommen kann, ist irrelevant, da sie
noch Kinder adoptieren könnte. Für die
Löschungsbewilligung können noch nicht
gezeugte Kinder durch einen Pfleger ver-
treten werden (§ 1882 BGB).
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WAS IST ZU TUN?

Die Eintragung einer Grundschuld für
noch nicht gezeugte Personen ist zulässig.
Sie wird aber in der Praxis wegen der
schwierigen Löschung dieses Phantom-
rechts faktisch zu einer Beschränkung der
Verkehrsfähigkeit desGrundstücks führen
und ist deshalb zu vermeiden. Das Gesetz
sieht zwar für die Vertretung solcher Per-
sonen die Bestellung eines Pflegers vor.
Dieser wird der Löschung aber wohl nur
zustimmen, wenn durch den Tod der Vor-
erbin feststeht, dass es keine (auch adop-
tierten) Kinder gibt. Die Grundbuchfähig-
keit noch nicht gezeugter Personen und

der Erwerb dinglicher Rechte betrifft nur
bestimmte Konstellationen. Der BGH
spricht von der „Erwerbsfähigkeit für
durch den Sicherungszweck begrenzte
(positive) Sicherungsrechte“. Nicht exis-
tente Personen können nur Inhaber ding-
licher Rechte sein, wenn sie nach mate-
riellem Recht solche Rechte oder dinglich
sicherbare Ansprüche erwerben können,
also die dinglichen Rechte einen schuld-
rechtlichen Anspruch sichern. Die Siche-
rung kann durch Vormerkung oder
Grundpfandrecht erfolgen.

(redigiert von Monika Hillemacher)

Rechtsanwältin
Katharina Feddersen

von Addleshaw
Goddard

Quelle: Addleshaw Goddard

Baurecht. Wenn keine Genehmigung
vorliegt, sind Architekten verpflichtet
ein Bauprojekt zu unterbinden und den
Bauherrn aufzuklären. Ansonsten können
sie auf Schadenersatz haften.

LG Karlsruhe, Urteil vom 19. November 2025,
Az. 15 U 6/25

Fehlt die Erlaubnis, muss der
Planer die Bauarbeiten stoppen
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DER FALL

Der Bauherr beauftragt den Architekten
mit der Sanierung und Nutzungsände-
rung eines historischen Gebäudes. Es ist
über die Grenze auf das Nachbargrund-
stück gebaut. Architekt und Bauherr
erhalten eine Baugenehmigung. Es stellt
sich heraus, dass die hölzernen Innen-
wände nicht mehr tragfähig sind. Der Pla-
ner bespricht das mit dem Bauherrn. Ein

Bauunternehmer legt ein Angebot für den
Neubauvor.OhnedenPlaner zu informie-
ren, beauftragt der Bauherr Abriss und
Neubau. Der Eigentümer des Nachbar-
grundstücks zeigt ihn bei der Baubehörde
an. Der zwischenzeitlich informierte
Architekt betreut den Neubau weiter. Die
Behörde stoppt den Bau. Der Bauherr ver-
klagt den Planer auf Schadenersatz.
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DIE FOLGEN

Der Bauherr erhält vor dem LG Karlsruhe
teilweise Recht. Ab dem Zeitpunkt, ab
dem der Architekt wieder in das Bauge-
schehen involviert war und sah, dass ein
Abriss und teilweise Neuaufbau erfolgte,
hätte er dafür sorgen müssen, dass die
Bautätigkeit eingestellt wird. Denn er
wusste, dass die Baugenehmigung weder
Abriss noch Neubau umfasste. Er beglei-
tete jedoch die restlichen Arbeiten in
Kenntnis der fehlenden Baugenehmigung
und trieb sie voran. Für die dadurch ver-
ursachten Mehrkosten – z.B. auch den

Rückbau – haftet er. Der Architekt muss
jedenfalls die grundlegenden bauord-
nungs- und bauplanungsrechtlichen Vor-
schriften kennen und bei seiner Planung
berücksichtigen. Ein Planer, der weiß,
dass keine gültige Baugenehmigung vor-
liegt, ist verpflichtet, darüber aufzuklären
und die Bauarbeiten zu stoppen, da die
Fortführung gegen geltendes Recht ver-
stößt. Bei schwierigeren Rechtsfragen hat
er den Bauherrn auf die Notwendigkeit
der Klärung, etwa mit Hilfe von Rechtsan-
wälten, hinzuweisen.
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WAS IST ZU TUN?

Architekten bewegen sich in einem kom-
plexen Feld zwischen technischen und
rechtlichen Gegebenheiten und dem Ziel,
dem Bauherrn die bestmögliche Planung
zu liefern. In den ersten Leistungsphasen
geht es darum, dieWünsche des Bauherrn
herauszuarbeiten und zu prüfen, welche
Vorgaben, Einschränkungen und Zwänge
diesen entgegenstehen könnten. Die Auf-
gabenstellung kann durchaus darin beste-
hen, hinsichtlich eines wichtigen Punkts
(z.B. Genehmigungsfähigkeit, Bestands-

schutz) nicht den sichersten Weg zu
gehen, sondern die Umsetzbarkeit von
Maximalvorstellungen auszuloten. Ziel
des Bauherrn kann sein, dass davon erst
abgewichen werden soll, wenn feststeht,
dass sie nicht umsetzbar sind. Das erfor-
dert eine gute Zusammenarbeit undKom-
munikation – und auch eine Distanzie-
rung des Architekten vonunrealisierbaren
bzw. baurechtswidrigen Planungen, not-
falls durch fristlose Kündigung.

(redigiert von Monika Hillemacher)

Rechtsanwalt
Dr. Mathias Hellriegel

von Hellriegel
Rechtsanwälte

Quelle: Hellriegel Rechtsanwälte

Öffentliches Recht. Ein Urbanes Gebiet
erfordert nur zwei Hauptnutzungen. Das
sind zum einen Wohnen sowie zum anderen
Gewerbe und soziale, kulturelle und andere
Einrichtungen. Kommunen sollten diese in
ihren Plänen festhalten.

OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 15. Mai 2025,
Az. 10 D 203.22.NE

Zwei Nutzungsarten reichen
für ein Urbanes Gebiet
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DER FALL

Auf einem zentral gelegenen, ehemaligen
Krankenhausareal plante eine Stadt ein
verdichtetes Gebiet mit einem Urbanen
Gebiet, Einzelhandel, Praxen und Woh-
nungen. EinAnwohner griff denB-Plan im
Normenkontrollverfahren an. Er rügte die
Wahl des beschleunigten Verfahrens, den
Einsatz eines Angebotsbebauungsplans
trotz konkreten Investorenvorhabens
sowie Abwägungsfehler mit Blick auf

Lärm, Verkehr und Denkmalschutz. Das
Oberverwaltungsgericht wies den Antrag
zurück. Es betonte, dass die Stadt den
Nutzungsmix eines Urbanen Gebiets real
anstrebe, die hohe Dichte städtebaulich
gewollt und die eingereichten Gutachten
tragfähig seien. Die Entscheidung für
§ 13a BauGB und für einen Angebotsbe-
bauungsplan liege im weiten Ermessen
der Gemeinde.
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DIE FOLGEN

Die Entscheidung schafft Klarheit zur
Struktur des Urbanen Gebiets. Gemein-
den dürfen ein solches nach der Entschei-
dung des Oberverwaltungsgerichts nur
dann festsetzen, wenn sie die Verwirkli-
chung eines Urbanen Gebiets auch tat-
sächlich anstreben. Dazu müssen die bei-
den Hauptnutzungsarten Wohnen und
verträgliches Gewerbe realisiert werden.
Mit der Klarstellung zum zweigliedrigen
Verständnis der Hauptnutzungsarten
setzt das Oberverwaltungsgericht einen

dogmatischenMeilenstein. Denn es über-
holt damit den Ansatz, dass die sozialen
oder kulturellen Einrichtungen, auf die
der Wortlaut des § 6a BauNVO ebenfalls
Bezug nimmt, nicht als dritte eigenstän-
dige Hauptnutzungsart zu verstehen sind.
Das Bundesverwaltungsgericht hatte dies
zuletzt ausdrücklich offengelassen.
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WAS IST ZU TUN?

Gemeinden sollten bei der Festsetzung
Urbaner Gebiete die beiden Hauptnut-
zungsarten Wohnen und nicht wesentlich
störendes Gewerbe ausdrücklich konzep-
tionell verankern und imPlan sowie in der
Begründung nachvollziehbar darstellen.
Der Nutzungsmix muss im Entwurf
erkennbar angelegt sein. Die Entschei-
dung des Oberverwaltungsgerichts stärkt
die planerische Rechtssicherheit und
reduziert das Risiko, dass Festsetzungen
eines Urbanen Gebiets als Etiketten-

schwindel entlarvtwerden. Es bleibt abzu-
warten, ob das Bundesverwaltungsgericht
die Zweiteilung der Hauptnutzungsarten
des Urbanen Gebiets in seiner künftigen
Rechtsprechung bestätigen wird.

(redigiert von Monika Hillemacher)

Rechtsanwalt
Dr. Maik Kirchner von
CBH Rechtsanwälte

Quelle: CBH Rechtsanwälte PartG mbH

Vermittlerrecht. Ein freier Vermittler
von Immobiliardarlehen muss Verbraucher
umfassend und zutreffend über
Finanzierungsoptionen aufklären. Faktische
Risiken dürfen nicht als nur theoretisch
vorhanden dargestellt werden.

BGH, Urteil vom 20. Februar 2025,
Az. I ZR 122/23

Finanzierungsvermittler dürfen
Risiken nicht verharmlosen
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DER FALL

Die Kunden schlossen auf Vermittlung
einer nicht gebundenen Darlehensver-
mittlerin einen Immobiliarverbraucher-
darlehensvertrag, bevor der notarielle
Grundstückskaufvertrag beurkundet war.
Der Verkauf kam nicht zustande, weil der
Verkäufer ihn kurzfristig absagte. Die
Kunden der Darlehensvermittlerin konn-
ten sich von dem bereits nicht mehr
widerruflichen Kreditvertrag nur gegen
Zahlung einer erheblichen Nichtabnah-
meentschädigung lösen. Sie verlangten

Schadenersatz von der Vermittlerin. Sie
begründeten dies damit, dass die Vermitt-
lerin im Beratungsgespräch das reale
Risiko eines Scheiterns des Kaufvertrags
verharmlost habe. Der Bundesgerichtshof
(BGH) hob das klageabweisende Beru-
fungsurteil auf und verwies die Sache
zurück an die Vorinstanz. Es komme eine
Pflichtverletzung aus dem Darlehensver-
mittlungsvertrag in Betracht, insbeson-
dere wegen unzureichender und ver-
harmlosender Risikoaufklärung.
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DIE FOLGEN

Der BGH stellt klar, dass ein Darlehens-
vermittler zu einer umfassenden und
zutreffenden Aufklärung über reale Risi-
ken der gewählten Finanzierungsstruktur
verpflichtet ist. Ein Risiko – wie im ent-
schiedenen Fall das Nichtzustandekom-
men des Kaufvertrags bei bereits abge-
schlossenem Darlehen – darf nicht als
bloß theoretisch dargestellt werden.
Schriftliche Hinweise genügen nicht,

wennmündlich ein falscher Eindruck ver-
mittelt wird. Zudem betont der BGH die
Pflicht, auch marktübliche, risikomini-
mierende Gestaltungen, zum Beispiel
zeitliche Staffelung und aufschiebende
Bedingungen, aktiv aufzuzeigen und mit
Kunden als berücksichtigungsfähige Fak-
toren zu besprechen.
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WAS IST ZU TUN?

Die Entscheidung des BGH ist aufgrund
ihres Sachgegenstands und der Vielzahl
möglicher Anwendungsfälle äußerst pra-
xisrelevant. Darlehensvermittler müssen
bei Immobilienfinanzierungen die wirt-
schaftliche Verknüpfung von Kauf- und
Darlehensvertrag ausdrücklich berück-
sichtigenund reale Risiken auchbei gerin-
ger Eintrittswahrscheinlichkeit klar
benennen. Sie haben auf Nachfrage nicht
nur korrekt zu informieren, sondern auch
konkrete Gestaltungsalternativen zur Risi-

kovermeidung darzustellen. Das gilt glei-
chermaßen gegenüber privaten wie auch
gewerblichen und institutionellen Kun-
den. Für die Praxis bedeutet dies eine
erhöhteDokumentations- undBeratungs-
sorgfalt. Für betroffene Darlehensnehmer
eröffnet das Urteil verbesserte Möglich-
keiten, Schadenersatz bei verharmlosen-
der oder unvollständiger Risikoaufklärung
geltend zu machen.

(redigiert von Monika Hillemacher)

ANZEIGE


